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Zitat von HERRmann

Das bedeutet übersetzt, dass in einem Tarifvertrag mindestens die Standardfloskel zur
Ruhezeit enthalten sein muss, wie auch viele andere Dinge. Randbemerkung: Nicht
jeder Lehrer arbeitet im Tarifvertrag.

Das Arbeitsschutzgesetz ist ein Abwehrgesetz von Arbeitnehmern gegenüber dem
Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat hingegen auch Rechte, die u.A. im
Unternehmensrecht verankert sind. Dort können weitere Regelungen bezüglich der
Ruhezeit nachgelesen werden. Für Behörden gilt natürlich ein anderes übergeordnetes
Gesetz.

Nein, das bedeutet schlicht und einfach, dass die Mindestruhezeitregelungen des ArbZG für die
AG-Seite bindend sind und auch ein wie auch immer geartetes "Unternehmensrecht" das nicht
so einfach aushebelt. Dort können im Übrigen gerade keine weiteren Regelungen bezüglich der
Ruhezeiten nachgelesen werden. Du kannst aber gerne den Gegenbeweis antreten, in dem du
entsprechende gesetzliche Regelungen, die dem ArbZG widersprechen, hier zitierst.

Randbemerkung: Du hattest selbst auf die Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis abgestellt, nur
für diese gelten überhaupt die von dir zitierten arbeitsrechtlichen Regelungen. Und diese
wiederum sind - zumindestens im öffentlichen Dienst - alle tarifvertraglich angestellt.
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